
Auszug aus der Bundestagsinformation zur Tagesordnung für Donnerstag, 25. Oktober 2012: 

Ca. 21.30 h Top 20: Gerichtsstand bei Auslandsverwendung der Bundeswehr  

Gerichtsstand bei Auslandsverwendung: Bei Straftaten, die Soldaten der Bundeswehr während eines 

Auslandseinsatzes begangen haben, soll Kempten Sitz des zuständigen Gerichts sein. Das fordert die 

Bundesregierung in einem Gesetzentwurf (17/9694), der ab 21.30 Uhr zur Beratung vorgesehen ist 

und eine halbe Stunde später abgestimmt wird. Hintergrund des Entwurfs ist, dass nach dem bisheri-

gen Strafprozessrecht Gerichte und Staatsanwaltschaften je nach Sitz der Einheit des Angeklagten an 

verschiedenen Orten zugleich tätig sein könnten. Die Rechtslage werde weder den Anforderungen an 

eine effiziente Strafverfolgung noch den Besonderheiten dieser Verfahren gerecht. 


